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Zum Zürcher Baugesetz.

Perorbtuuiij über bas fcißfte ©eft^o^t unb Sadjräuiuc.
(Korr.)

gn ber gürcfjet PollSabfiimmung com 28. guli 1907
mürben am Paugefetje einige ïïflilberungen getroffen, inSbe-
fonbere hie Pefiimmiutg in § 69 aufgehoben, baß SBoßnungen
meßt über bie zuläßige Paulröhe Ijinaufragen, alfo nicht
im ©achgefcßoffe, roenn bie erlaubte fjiötje mit ben untern
©todroerfen ausgenutzt mar, erfteüt roerben burften.
©ine ©durante blieb inbeS buret) folgenbe Siegel im neuen
§ 69 gezogen: „@in ©ebäube barf mit ©infcßluß non
C£rb= unb ©acßgefchoß nicht meßt als fünf ©efchoffe mit
SBoßro, ©d)laf= ober DlrbeitSräumen enthalten. Heber
bem fünften ©efeßoffe finb Pkfchfüchen unb ©tüttejimmer
für ben ßauSqebraudb qeftattet, ieboeb nicht über bem
Ket)lgebätfe".

ÜUS golge ber letztes gaßr nom Polle angenommenen
neuen ©efeßeSparagraphen, unb um bei ber gegenroär=
tigen ©elegenheit allgemein gültige Porfcßriften aufju=
ftellen, ftatt in jebem einzelnen galle fold^e treffen ju
müffen, proponiert nun ber giircßer ©tabtrat feiner
Oberbeßörbe ben ©rlaß einer „Perorbnung über baS

fechfte ©efeßoß unb ©abräume ©et bezügliche @nB

rourf enthält folgenbe Pefiimmungen:

A. Diene Päurne im feeßften ©efeßoffe.

3lrt. 1. ©in ©ebäube barf mit ©infcßluß oon @rb=

unb ©aebgefeßoß meßt mebr als fünf ©efdE)offe mit
2Boßn=, ©cßlaf= ober DlrbeitSräumen enthalten. Heber
bem fünften ©efcf)offe finb SBafcßfüchen unb ©lättejimmer
für ben ßauSgebraucß geftattet, jeboch nicht fiber bem
Kebfaebälfe. gertter finb int erften ©aeßgeiebüffe oon
Käufern, boren ©efitnSßöbe nad) § 62 bes PaugefetjeS
20 in be'ragen barf unb bie über bem ©rbgefcßoffe oier
©todroerfe entgalten, bei Befolgung ber in ben 2lrt. 2
bis 8 gemactjten Porfcßriften erlaubt:

a) 3Boßn= ober ©cßlafräume, roenn in ben untern
fünf ©efeßoffen fiel) leine befinben ;

b) SlrbeitSftätten für ißhotoeßemie ober Photographie.
9Irt. 2. ®ie ©ide ber UmfaffungSmauetn oon ©acfp

räumen muß roenigfienS 0,25 m betragen. ©aeßfeßräg»

ungen in folgen Släumen, in benen SDlenfcßen fich längere
geit aufhalten, finb fo auszuführen, baß jroifd^en ben
©parren ein oon luftbicljter Umhüllung (Perfcßatung mit
©acßpappenlage, ©ipSbrettecn ufro.) umfcßloffener 2uft=
räum entfteht- Dleßnlidß finb bie ©eitenroäitbe oon
Sularnen zu erftellen.

3lrt. 3. gn ben ausgebauten Släumen beS ©adl^
gefdßoffeS finb aKe 2Banb= unb ©edenftäcßcn gut ju
oerputzen. ©üren gegen meßt ausgebaute ®acßräutne
müffen feuerfießer erftellt roerben.

3lrt. 4. gm ©acßgefdßoffe ift eine genügenbe Söfcß'
einrichtung nach Anleitung beS geuerroeßrinfpeftorS ju
erftellen.

Dlrt. 5. ®ie ^Breite beS ßauSeingangS unb ber
©reppcnläufe unb ©reppenpobefte foil minbeftenS 1,5 m
betragen. ©er gugang zur ßaupttreppe im ©tbgefdjoffe
muß roenigftenS 2 m Preite erhalten.

Slrt. 6. ®ie SBänbe ber ©teppenßäufer finb feu er=

fidler unb minbeftenS 0,25 m bid ju erftellen. treppen
unb Pobefte müffen auS feuerfidherem Plateriale, auf
Perlangen ber polijeibehorbe mit oerpußtec Unterficht,
beftehen. ®aS zu tragenben Steilen oon treppen unb
Pobefien oerroenbete ©ifen ift feuerfießer ju umhüllen.

9lrt. 7. ®ie oorgefeßriebenen ©reppenßäufer follen
oom erften Dbergefcßoffe an aufwärts mit feitlicßen
genftern oerfehen fein. ®ie ©reppenßäufer finb an ber
höchften ©teile mit einer Porricßtung §u roirffamer @nt=

lüftung birelt ins greie ju oerfehen, bie oom ©rbgefchoffe
auS bebient roerben lann.

2lrt. 8. ®aS treppenhauS ift gegen ba§ ®adhgefdhoh
feuerftcljer abpfdjtieien. ®ie türe foil fich nad) bem

treppenljaufe l)tn offnen, unb bie türöffnung muff min=
beftenS 1,5 m Preite erhalten. 3lufjer biefem gugange
bürfen jroifchen treppenhaui unb ®ahgefdhoh feine
Oeffnungen angebracht roerben.

Pis in§ ©achgefchoß gehenbe Slufjüge finb bort feuer*
fidher eitijuroanben (mit H^rtholj/ ^Rabitz ufro.) unb
bürfen nur auf einen oon ben übrigen Räumen unb
©ängen abgefdEjloffenen Porplah führen.

genfter an Sidhthöfen im ®acï)= unb 5îehlboben finb
mit ©raljtglaê oon genügenber ©tärfe feuerficher ju
oerfchlie^ert.

B. Perroenbung beftehenber Släume
im fechften ©efchoffe.

3lit. 9. Ohne baff einer ber in 2lrt. 1 angeführten
Dluönahmefäde zutrifft, bürfen ausgebaute Släume, bie
höher als im fünften ©efchoffe liegen unb fchon oor
oor bent 28. guli 1907 rechtmäßig beftanben, toeiter
als ©injehimmer benut3t roerben.

2ll§ SBohnungen, oon ben übrigen ©efeßoffen ge-
fchieben, bürfen fie nur bann benutzt roerben, roenn fie
oor bem 23. Dlpril 1893 erftellt ober baupolizeilich be*

roiUigt roorben finb.
®en Pehörben bleibt baS Sledht gewährt, roo 9Jliß=

ftänbe fich oorfinben, bie jutreffenben gefunbhettS-- unb
feuerpolizeifidhen Porfchriften anzuroenben.

SSBenn Slöohnungen ober ©inzelzimmer jener 2lrt einer
eingreifenben Peränberung unterliegen ober zu einem
roefentlich anbeten groede beftimmt roerben, ift bie Pau=
poliieibehörbe beredhtigt, Porfchriften im ©inne ber 2lrt.
2—4 biefer Perorbnung zu treffen.

C. ®abf)gefchoffe im allgemeinen.
9lrt. 10. Dluf Pßafchlüchen unb ©lättezimmer in

einem ©achgefdjoffe finb bei Hm= unb Dleubauten bie
Dlrt. 2—4 biefer Perorbnung anzuroenben, ebenfo auf
anbete DlrbeitSräume, forote SSBohn^ unb ©chlafräume,
roenn fie in einem ©adzgefdhoffe über roeniger als fünf
©efchoffen liegen.

D. ©inführung.
2lrt. 11. ©iefe Perorbnung tritt nach ©euehmigung

burdh ben SlegierungSrat in Kraft. (Schluß folgt.)

Hügemeittes Bauwesen.
Pom SBcrbmiihleqnnrttcr tu gitrich. (Korr.) SHit 53

gegen 50 Stimmen hat ber ©roße ©tabtrat oon gürief)
am 19. September einem Pertrage bie Patißfation er=

teilt, ben ber ©tabtrat mit ber gmmobitiengenoffenfehafi
gütich über Perfauf oon Pauplätjen im SBerbmüßle'

Eisen und tStahl
ügfern eis SpEziaSi^ät
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^UM Xürcher vaugesm.
Verordnung über das sechste Geschoß und Dachräume.

(Korr.)

In der Zürcher Volksabstimmung vom 28. Juli 1907
wurden am Baugesetze einige Milderungen getroffen, insbe-
sondere die Bestimmung in § 69 aufgehoben, daß Wohnungen
nicht über die zuläßige Bauhöhe hinaufragen, also nicht
im Dachgeschosse, wenn die erlaubte Höhe mit den untern
Stockwerken ausgenutzt war, erstellt werden dursten.
Eine Schranke blieb indes durch folgende Regel im neuen
§ 69 gezogen: „Ein Gebäude darf mit Einschluß von
Erd- und Dachgeschoß nicht mehr als fünf Geschosse mit
Wohn-, Schlaf- oder Arbeitsräumen enthalten. Neber
dem fünften Geschosse sind Waschküchen und Glättezimmer
für den Hausgebrauch gestattet, jedoch nicht über dem
Kehlgebälke".

Als Folge der letztes Jahr vom Volke angenommenen
neuen Gesetzesparagraphen, und um bei der gegenwär-
tigen Gelegenheit allgemein gültige Vorschriften aufzu-
stellen, statt in jedem einzelnen Falle solche treffen zu
müssen, proponiert nun der Zürcher Stadtrat seiner
Oberbehörde den Erlaß einer „Verordnung über das
sechste Geschoß und Dachräume". Der bezügliche Ent-
wurf enthält folgende Bestimmungen:

O Neue Räume im sechsten Geschosse,

Art. 1. Ein Gebäude darf mit Einschluß von Erd-
und Dacbgeschoß nicht mehr als fünf Geschosse mit
Wohn-, Schlaf- oder Arbeilsräumen einhalten. Ueber
dem fünften Geschosse sind Waschküchen und Glättezimnmr
für den Hausgebrauch gestaltet, jedoch nicht über dem
Kelllaebälke, Ferner sind im ersten Dachgeschosse von
Häusern, deren Gesimshöhe nach § 62 des Baugesetzes
20 m be ragen darf und die über dem Erdgeschosse vier
Stockwerke enthalten, bei Befolgung der in den Art. 2
bis 8 gemachten Vorschriften erlaubt:

a) Wohn- oder Schlasräume, wenn in den untern
fünf Geschossen sich keine befinden;

d) Arbeitsstätten für Photochemie oder Photographie.
Art. 2. Die Dicke der Umfassungsmauern von Dach-

räumen muß wenigstens 0,25 m betragen. Dachschräg-
ungen in solchen Räumen, in denen Menschen sich längere
Zeit aushalten, sind so auszuführen, daß zwischen den
Sparren ein von lustdichter Umhüllung (Verschalung mit
Dachpappenlage, Gipsbrettern usw.) umschlossener Luft-
räum entsteht. Aehnlich sind die Seitenwände von
Lukarnen zu erstellen.

Art. 3. In den ausgebauten Räumen des Dach-
geschosses sind alle Wand- und Deckenflächen gut zu
verputzen. Türen gegen nicht ausgebaute Dachräume
müssen feuersicher erstellt werden.

Art. 4. Im Dachgeschosse ist eine genügende Lösch-

einrichtung nach Anleitung des Feuerwehrinspektors zu
erstellen.

Art. 5. Die Breite des Hauseingangs und der
Treppenläufe und Treppenpodeste soll mindestens 1,5 m
betragen. Der Zugang zur Haupttreppe im Erdgeschosse

muß wenigstens 2 m Breite erhalten.
Art. 6. Die Wände der Treppenhäuser sind seuer-

sicher und mindestens 0,25 m dick zu erstellen. Treppen
und Podeste müssen aus feuersicherem Materials, auf
Verlangen der Polizeibehörde mit verputzter Untersicht,
bestehen. Das zu tragenden Teilen von Treppen und
Podesten verwendete Eisen ist feuersicher zu umhüllen.

Art. 7. Die vorgeschriebenen Treppenhäuser sollen

vom ersten Obergeschosse an aufwärts mit seitlichen
Fenstern versehen sein. Die Treppenhäuser sind an der
höchsten Stelle mit einer Vorrichtung zu wirksamer Ent-

lüstung direkt ins Freie zu versehen, die vom Erdgeschosse
aus bedient werden kann.

Art. 8. Das Treppenhaus ist gegen das Dachgeschoß
feuersicher abzuschließen. Die Türe soll sich nach dem

Treppenhause hin öffnen, und die Türöffnung muß min-
destens 1,5 in Breite erhalten. Außer diesem Zugange
dürfen zwischen Treppenhaus und Dachgeschoß keine

Oeffnungen angebracht werden.
Bis ins Dachgeschoß gehende Aufzüge siud dort seuer-

sicher einzuwanden (mit Hartholz, Rabitz usw.) und
dürfen nur auf einen von den übrigen Räumen und
Gängen abgeschlossenen Vorplatz führen.

Fenster an Lichthöfen im Dach- und Kehlboden sind
mit Drahtglas von genügender Stärke feuersicher zu
verschließen.

U Verwendung bestehender Räume
im sechsten Geschosse.

Ait. 9. Ohne daß einer der in Art. 1 angeführten
Ausnahmefälle zutrifft, dürfen ausgebaute Räume, die
höher als im fünften Geschosse liegen und schon vor
vor dem 28. Juli 1907 rechtmäßig bestanden, weiter
als Einzelzimmer benutzt werden.

Als Wohnungen, von den übrigen Geschossen ge-
schieden, dürfen sie nur dann benutzt werden, wenn sie

vor dem 23. April 1893 erstellt oder baupolizeilich be-

willigt worden sind.
Den Behörden bleibt das Recht gewahrt, wo Miß-

stände sich vorfinden, die zutreffenden gesundheits- und
feuerpolizeilichen Vorschriften anzuwenden.

Wenn Wohnungen oder Einzelzimmer jener Art einer
eingreifenden Veränderung unterliegen oder zu einem
wesentlich anderen Zwecke bestimmt werden, ist die Bau-
Polizeibehörde berechtigt, Vorschriften im Sinne der Art.
2—4 dieser Verordnung zu treffen.

6. Dachgeschosse im allgemeinen.
Art. 10. Auf Waschküchen und Glättezimmer in

einem Dachgeschosse sind bei Um- und Neubauten die
Art. 2—4 dieser Verordnung anzuwenden, ebenso auf
andere Arbeitsräume, sowie Wohn- und Schlafräume,
wenn sie in einem Dachgeschosse über weniger als fünf
Geschossen liegen.

l). Einführung.
Art. 11. Diese Verordnung tritt nach Genehmigung

durch den Regierungsrat in Kraft. (Schluß folgt.)

Wgmtme« vaiimze».
Vom Werdmiihleqnarticr in Zürich. (Korr.) Mit 53

gegen 50 Stimmen hat der Große Stadtrat von Zürich
am 19. September einem Vertrage die Ratifikation er-
teilt, den der Stadtrat mit der Jmmobiliengenossenschaft
Zürich über Verkauf von Bauplätzen im Werdmühle-
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quartiere oereinbart ßat\ Otacß biefem Vertrage gefjt ein
SBauplaß mit einer ©efamtgrunbfläche non 878,5 m"
foroie 214,2 nr fpofraum um ben SßreiS oon gr. 050,000
an bie genannte ©enoffenfcßaft über. ®er 53obenpreiS
für ben Ouabratmeter Söaulanb beträgt 700 gr., für
bie fjoffläcße per Ouabratmeter 163 grauten.

®a^ net taufte Sanb gehört meßt ju bem, baS bie

©tabt in jenem Quartiere für eigene 93auten ju oerroero
ben beabficßtigt. ®urcß bie nom ©tabtrate am 15. Slro

guft 1906 erlaffene 33auorbnung finb oerfdßiebene Saften
auf biefer. 33aubtoct gelegt. ®ie Söaußetren finb jur
2lusfüt)rung non fcßönen, ber Umgebung angemeffenen
töauten oerpflicßtet. fpiefür bietet bie Käuferin, bie ben

ganzen 33augrunb auf einmal überbauen roitt, meßr ©e*
roäßr, als roenn mehrere ©rmerber ihn ju oerfcßiebener
3eit unb na et) zufammenßanglofen planen mit ©ebäuben
belegen mürben. ®ie 3luftiffe finb bem ©tabirate oor=
Zulegen unb biefer ift berechtigt, au§ ©rünben ber 3left=

ßetif bie ©enebmigung ju nertneigern.
®er SBett bes 33augrunbe§ ift ungleicf) ; am höcßften

ift ber ber a3aßnßofftraße zunäcßft, an ber Uraniaftraße
gelegene Steil einjufdjatjen, roeniger ber am 2Berb=

müßleplaß unb erßeblicß niebriger ber Steil an ber
aBerbmüßlegaffe. ®er genannte 53obenpreiS ift als
®urcßfcßnittSpreiS berechnet.

IBont Sötfcbbergtunnel. ®ie ©onbierungen, bie bie

bernifc^e ailpenbahngefeUfcßaft am Sötfcßbergtunnel nor=
nehmen läßt, eröffnen laut „Sunb" eine feßr intereffante
ißerfpettioe. @S t>anbelt fidj zunäcßft barunt, feftjuftetlen,
roie rneit fiel) bie feßroierigen ®errainoerßältniffe erfirecten,
mann mieber fefteS ©eftein beginne, baS für ben ®urcß=
fließ günftigere ülusftcßten bietet, gür biefe Arbeiten ift
eine bentfdt>e girma befonberS eingerichtet, bie ®ief
bau* unb Kälteinbuftriegef ellf cßaft in 3torb
häufen, bie eine ©pejialität barauS gemalt hat, in
SBergroerfen ©onbierungSfcßäcßte ausheben unb
bie bafüt geeigneten ajtafcßinen befitjt. SJiit biefer girma
hat bie ferner 3llpenbabngefeHfcßaft einen Vertrag ab=

gefcßloffen, nach mefchem jroei ©cßäcßte innerhalb einer
©ntfernung oon 200 SOletern bireft über ber Stunnelaje
bis auf biefe letztere hineingetrieben roerben foüen. ®ie
©c£)ädE)te merben gebohrt, bas SJÎaterial ausgehoben unb
aufgefdeichtet, fo baß man baran genau bie a3efcßaffenßeit
be§ ©rbinnern an ben betreffenben Stellen erfeßen tann.
©ie roerben oben einen ®utcßmeffer oon 30 cm haben
unb nach unten trichterförmig zulaufen, fo baß am ©nbe
ber ®urcßmeffer nur mehr 15 cm beträgt. ®ie Ülrbeit
roirb burch SHafdhinen beforgt, bie mit ©leftrijität in
®ätigteit gefegt roerben; bie Kanber-- unb f>agnccfroerfe
liefern bie Kraft, gür bie Söoßrungen muß ein Sturm

gebaut roerben. ®ie Stftafcßinen finb fdt)on unterroegS
unb man glaubt, bis ©übe 9looember roerben bie Schächte
gebohrt fein.

®ie 9torbßaufer ©efeUfcßaft hat fiel) auch anerboten,
mit ihrem Verfahren bie fchroierige ©trecte beS ®unnelS
nadh bem bisherigen Strace ju erftetlen. aßürbe aber
biefe ©trecte lang fein, fo fäme bie ©ache teuer ju flehen
unb man müßte fich überlegen, ob es nicht beffer fei,
baS Strace ju oerlaffen unb eine Umgehung ju roählen.
Um aud) für biefe ©oentualität bie Sorfiubien ju machen,

foil hinten im Stal, beim fog. aSranbßubel, ein britter
©onbierungSfcßacßt eingetrieben roerben. DJÎan glaubt,
bort gelfen ju finben, fo bah bie Umgehung feinen aÜjU'
großen Umroeg ju machen hätte, ©o hängt bie grage
beS ®raceS oon bem ©rgebniS ber ©onbierungen ab.

Straßenbahn 3iiticb. (Äorr.) ®ie Sänge bes 94etzeS ber
ftäbtifdhen Straßenbahn betrug ©nbe 1907 nahezu 30 km,
bie ©eleifetänge im ganzen 59 km gegenüber 56 am
©nbe beS QaßreS 1906. ®er ©efamtbeftanb beS eigenen

SRolImaterialS roar auf ©nbe bes gaßreS 133 SUiotor'

roagen unb 32 3lnhängeroagen (baoon 14 offene). 9Kach=

bem im .gaßre 1906 6 SUotorroagen ber ehemaligen
gürießbergbaßn inftanbgeftetlt roorben roaren, gefd^ah
bie§ lehteS ^ahï auch mit bem 9tefte oon acht ©tüct.
®iefe aBagen erhielten überbieS bie elettromagnetifdhe
©chienenbremfe. ©ämtlidhe 5lnhängeroagen erhielten bie
eleftrifc£»e 53eleuchtung.

®ie ftarfe SBenüßung beS neu erfiettten OnfelperronS
bei ber ^altefteüe 53ahn'hofquai ermunterte pr ©rftellung
roeiterer folctjer SEnlagen an exponierten ©infteigftellen.

geugbiuiSbau 3ug. ®er pgerifche KantonSrat hat
bie ©rftetlung eineS neuen 3atghaufe§ ^ Kofienbetrage
oon gr. 170,000 einftimmig befchloffen.

SunbeSbciträge an bie SBaabt. (Korr.) ®er ajunbesrat
hat bem Kanton 3Baabt an bie auf 50,000 gr. oeranfdhlag'
ten Koften für SteftaurationSarbeiten an ber Kirche oon
iHomainmôtier einen SöunbeSbeitrag oon 50 %, im
SUiapimum 25,000 gr. pgefidhert, ferner an bie ju §r.
16,000 oeranfdhlagten Koften ber Slusführung einer
420 m langen unb 3,6 m breiten Stebftraße für bie S8e^

roirtfehaftung 6 oerfchiebener 3Beinberge in ber ©emeinbe
©utlp einen Beitrag oon im SOtajimum gr. 4000.

Straßenbautcn irr 9ïorfd)act). (Korr.) Stftit bem ©traßero
bau in ber Siegenfchaft ©cholaftifa ift teilroeife feßon
begonnen roorben; nach neueften, jeßt jur enbgüU
tigen Slusführung beftimmten ißrojett füßrt eine S for*
mige ©traße mit mäßigen Steigungen bureß bie feßr
anfteigenbe SiegenfdEjaft. gür ben ^a^Sängeroertehr ift
eine furje, fteilere Oueroerbinbung oorgefeßen. ®a
große ainfcßüttungen unb mehrere Slieter tiefe ^el§ein=
feßnitte nötig roerben, bürften bie ©rftellungSfoften jiemlicß
bebeutenb roerben.

®ie Straßen in ber benachbarten Siegenfcßaft beS

ßerrn 31. ©cßöttle geßen balb ber 3Menbung entgegen.
Slucß ßiev roar großer gelSauSßub nötig. ®ie beiben
©traßenanlagen roerben bureß eine faft horizontale Ouer»
ftraße miteinanber oerbunben.

KulturtechnifcheS auS SHIpttacß. (Korr.) ®ie hisfige
©emeinbe fteßt im 3^^ ber ^ortfeßritte. Kaum ift
bie aBafferoerforgung bem Setrieb übergeben, fo feßreitet
man roieber an ein anbereS gemeinnütziges 3Berf, eS ift
bie§ ein ©ntfumpfungSprojeft im 3I(pnacßer=9tieb in einem

Umfang oon jirta 50 ha. ®ie 3lnfertigung beS projettes
ift bem Qngenieurbureau ®urrer in Sujern über=

tragen roorben.

lieber bie ©rfteüung einer Scßirmhütte am 3$anijer=
paffe ßat ber ©larner )RegierungSrat im ©inoerftänbniS
mit bem Kleinen 9tat beS KantonS ©raubünben projette
unb Koftenberecßnung anfertigen laffen. ®aS 8ßrojeft
fteßt eine froljbütte im Koftenbetrage oon 4500 oor,
roeldße für 18 ißerfonen unb für 6—8 ©tüct 23ieß Unter'
fünft bietet. ®ie Söaufumme roirb oorcusficßtlid) oon
ben Kantonen ©laruS unb ©raubünben ju gleichen
Seilen getragen unb ber Sau gemeinfam erftellt unb
unterhalten roerben.

löauroefeu in Unter ber girma „33augenof'
fenfdßaft 3)titcßbud" bilbete fieß mit ©iß in 3üttcß 1

eine ©enoffenfdjaft mit bem 3"oec£e, 33aupläße zu taufen,
ju überbauen ober fonft ju oerroerten, bie 33auten ju
oerroalten unb ju oeräußern. ®er 23orftanb befielt
au§ griß gißler, airdßiteft, in 3üncß 1, Saptift 9toli in
3üricß III unb aBilßelm ©cßetmulq in 3üvicß V.

SBanttJefen in 3Jiänneborf. 3tocß oor ^aßresfcßluß
foil in ßiefiger ©emeinbe ein 3Bert erftellt roerben, baS
feßon längft ein bringenbeS SebürfniS roar, ba§ bem
3entrum beS ®orfeS jur 33erfdhönerung unb in fanita=
rifeßer Sezießung zum 9tußen bienen roirb: bie @inbef=
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quartiere vereinbart hat. Nach diesem Vertrage geht ein
Bauplatz mit einer Gesamtgrundfläche von 878,5 m"
sowie 214,2 m" Hofraum um den Preis von Fr. 850,000
an die genannte Genossenschaft über. Der Bodenpreis
für den Quadratmeter Bauland beträgt 700 Fr., für
die Hosfläche per Quadratmeter 163 Franken.

Da^ verkaufte Land gehört nicht zu dem, das die

Stadt in jenem Quartiere für eigene Bauten zu verwen-
den beabsichtigt. Durch die vom Stadtrate am 15. Au-
gust 1906 erlassene Bauordnung sind verschiedene Lasten
auf diesen Baublock gelegt. Die Bauherren sind zur
Ausführung von schönen, der Umgebung angemessenen
Bauten verpflichtet. Hiefür bietet die Käuferin, die den

ganzen Baugrund auf einmal überbauen will, mehr Ge-
währ, als wenn mehrere Erwerber ihn zu verschiedener
Zeit und nach zusammenhanglosen Plänen mit Gebäuden
belegen würden. Die Aufrisse sind dem Stadtrate vor-
zulegen und dieser ist berechtigt, aus Gründen der Aest-
hetik die Genehmigung zu verweigern.

Der Wert bes Baugrundes ist ungleich; am höchsten
ist der der Bahnhofstraße zunächst, an der Uraniastraße
gelegene Teil einzuschätzen, weniger hoch der am Werd-
mühleplatz und erheblich niedriger der Teil an der
Werdmühlegasse. Der genannte Bodenpreis ist als
Durchschnittspreis berechnet.

Vom Lötschbergtnnnel. Die Sondierungen, die die

bernische Alpenbahngesellschaft am Lötschbergtunnel vor-
nehmen läßt, eröffnen laut „Bund" eine sehr interessante
Perspektive. Es handelt sich zunächst darum, festzustellen,
wie weit sich die schwierigen Terrainverhältnisse erstrecken,

wann wieder festes Gestein beginne, das für den Durch-
stich günstigere Aussichten bietet. Für diese Arbeiten ist
eine deutsche Firma besonders eingerichtet, die Tief-
bau- und Kälteindustriegesellschaft in Nord-
Hausen, die eine Spezialität daraus gemacht hat, in
Bergwerken Sondierungsschächte auszugeben und
die dafür geeigneten Maschinen besitzt. Mit dieser Firma
hat die Berner Alpenbahngesellschast einen Vertrag ab-
geschlossen, nach welchem zwei Schächte innerhalb einer
Entfernung von 200 Metern direkt über der Tunnelaxe
bis aus diese letztere hineingetrieben werden sollen. Die
Schächte werden gebohrt, das Material ausgehoben und
aufgeschichtet, so daß man daran genau die Beschaffenheit
des Erdinnern an den betreffenden Stellen ersehen kann.

Sie werden oben einen Durchmesser von 30 am haben
und nach unten trichterförmig zulaufen, so daß am Ende
der Durchmesser nur mehr 15 em beträgt. Die Arbeit
wird durch Maschinen besorgt, die mit Elektrizität in
Tätigkeit gesetzt werden; die Kander- und Haqncckwerke
liefern die Kraft. Für die Bohrungen muß ein Turm
gebaut werden. Die Maschinen sind schon unterwegs
und man glaubt, bis Ende November werden die Schächte
gebohrt sein.

Die Nordhauser Gesellschaft hat sich auch anerboten,
mit ihrem Verfahren die schwierige Strecke des Tunnels
nach dem bisherigen Trace zu erstellen. Würde aber
diese Strecke lang sein, so käme die Sache teuer zu stehen
und man müßte sich überlegen, ob es nicht besser sei,

das Trace zu verlassen und eine Umgehung zu wählen.
Um auch für diese Eventualität die Vorstudien zu machen,
soll hinten im Tal, beim sog. Brandhubel, ein dritter
Sondierungsschacht eingetrieben werden. Man glaubt,
dort Felsen zu finden, so daß die Umgehung keinen allzu-
großen Umweg zu machen hätte. So hängt die Frage
des Traces von dem Ergebnis der Sondierungen ab.

Straßenbahn Zürich. (Korr.) Die Länge des Netzes der
städtischen Straßenbahn betrug Ende 1907 nahezu 30 km,
die Geleiselänge im ganzen 59 km gegenüber 56 am
Ende des Jahres 1906. Der Gesamlbeftand des eigenen

Rollmaterials war auf Ende des Jahres 133 Motor-
wagen und 32 Anhängewagen (davon 14 offene). Nach-
dem im Jahre 1906 6 Motorwagen der ehemaligen
Zürichbergbahn instandgestellt worden waren, geschah
dies letztes Jahr auch mit dem Reste von acht Stück.
Diese Wagen erhielten überdies die elektromagnetische
Schienenbremse. Sämtliche Anhängswagen erhielten die

elektrische Beleuchtung.
Die starke Benützung des neu erstellten Jnselperrons

bei der Haltestelle Bahnhofquai ermunterte zur Erstellung
weiterer solcher Anlagen an exponierten Einsteigstellen.

Zeughansbau Zug. Der zugerische Kantonsrat hat
die Erstellung eines neuen Zeughauses im Kostenbetrage
von Fr. 170,000 einstimmig beschlossen.

Bundesbeiträge an die Waadt. (Korr.) Der Bundesrat
hat dem Kanton Waadt an die auf 50,000 Fr. veranschlag-
ten Kosten für Restaurationsarbeiten an der Kirche von
Romainmôtier einen Bundesbeitrag von 50 °/«, im
Maximum 25,000 Fr. zugesichert, ferner an die zu Fr.
16,000 veranschlagten Kosten der Ausführung einer
420 m langen und 3,6 m breiten Rebstraße für die Be-
wirtschaftung 6 verschiedener Weinberge in der Gemeinde
Cully einen Beitrag von im Maximum Fr. 4000.

Straßenbauten in Rorschach. (Korr.) Mit dem Straßen-
bau in der Liegenschaft Scholaftika ist teilweise schon

begonnen worden; nach dem neuesten, jetzt zur endgül-
tigen Ausführung bestimmten Projekt führt eine 3 för-
mige Straße mit mäßigen Steigungen durch die sehr
ansteigende Liegenschaft. Für den Fußgängerverkehr ist
eine kurze, steilere Querverbindung vorgesehen. Da
große Anschüttungen und mehrere Meter tiefe Felsein-
schnitte nötig werden, dürften die Erstellungskosten ziemlich
bedeutend werden.

Die Straßen in der benachbarten Liegenschaft des
Herrn A. Schöttle gehen bald der Vollendung entgegen.
Auch hier war großer Felsaushub nötig. Die beiden
Straßenanlagen werden durch eine fast horizontale Quer-
straße miteinander verbunden.

Kultnrtechnisches aus Alpnach. (Korr.) Die hiesige
Gemeinde steht im Zeichen der Fortschritte. Kaum ist
die Wasserversorgung dem Betrieb übergeben, so schreitet
man wieder an ein anderes gemeinnütziges Werk, es ist
dies ein Entsumpfungsprojekt im Alpnacher-Ried in einem

Umfang von zirka 50 tw. Die Anfertigung des Projektes
ist dem Jngenieurbureau Durrer in Luzern über-
tragen worden.

Ueber die Erstellung einer Schirmhütte am Panixer-
passe hat der Glarner Regierungsrat im Einverständnis
mit dem Kleinen Rat des Kantons Graubünden Projekte
und Kostenberechnung anfertigen lassen. Das Projekt
sieht eine Holzhütte im Kostenbetrage von 4500 Fr. vor,
welche für 18 Personen und für 6—8 Stück Vieh Unter-
kunst bietet. Die Bausumme wird voraussichtlich von
den Kantonen Glarus und Graubünden zu gleichen
Teilen getragen und der Bau gemeinsam erstellt und
unterhalten werden.

Bauwesen in Zürich. Unter der Firma „Baugenos-
senschast Milchbuck" bildete sich mit Sitz in Zürich l

eine Genossenschaft mit dem Zwecke, Bauplätze zu kaufen,
zu überbauen oder sonst zu verwerten, die Bauten zu
verwalten und zu veräußern. Der Vorstand besteht
aus Fritz Fißler, Architekt, in Zürich 1, Baptist Noli in
Zürich III und Wilhelm Schermulp in Zürich V.

Bauwesen in Männedorf. Noch vor Jahresschluß
soll in hiesiger Gemeinde ein Werk erstellt werden, das
schon längst ein dringendes Bedürfnis war, das dem
Zentrum Des Dorfes zur Verschönerung und in sanita-
rischer Beziehung zum Nutzen dienen wird: die Eindek-
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lung be3 ®orfbache§ mittelft 33etongeroölbe§. ®ie ©e=

meinbeoerfammlung hat burch einmütigen 93efd)Iu§ ben
bezüglichen gemeinberätlidhen Sintrag gutgeheißen. SDa§

ÜBetf foil nach ben planen be§ fprn. Ingenieur ©urber
jur 2lu§führung gelangen. ®a§ ©eroölbe erftreeft ftcf)

non ber öahnhoffiraße bis auf bie fpöfje beë ®ampf'
fdi)iff|iege§ in einer Sänge non jirïa 200 m. 93on ber
3eüet'fc|en Siegenfdfaft été Ijinauf zur ehemaligen SJlühle
ift bloße ©ohlenpfläfietung oorgefeßen. ®er Jtoflenoor=
anfchlag für bie ganze Saute lautet auf gr. 35,280.

tUiit ber Sadljeinbedung roirb noch ein roeitere§ Sßerf
oerbunben, nämlich bie ©rftellung einer Sanbanlage in
ber ©röße oon 1200 m- außerhalb ber tßfifter=5?ufter=
'feßen Slnlage.

®iefe§ neue Sanbgebtet foil al§ 2lblagerung§plaß
für SRateriatien aller 2Irt, roie Steine, Kie§ tc. oerroenbet
roerben, bamit ber fepne ©cßifflänbeplaß fünftig für
folcße ßroecte ni(f)t meßr in 2lnfprucß genommen werben
muff, ffiie Soften für biefel. jroeite SEBerf belaufen fiel)
laut Sßoranfdßlag auf 15,500 grauten.

©cßulßaudibau teilen. ®ie ©cßulgemeinbe ®orf=
SJieilen befdEflo^ bie ©rftellung eines neuen ^rimatfdßuU
haufeS im ^ofienooranfcßlage oon gr. 240,000.

Söettbcmcrb für ©uttoiirfe für einen ÜJlufifpaöilton
für bie „^romcnabc be lac" in ©enf. @S gingen 17
©ntroürfe ein; ben 1. Efketé mit ffr. 1000 erhielten bie

2lrcf)ite!ten IHeoittob & îurretttni in ©enf, ben 2. ißreiS
mit gr. 900 bie Ulrcßitef'ten gatio & $ßier§ in ©enf,
ben 3. ißreiS mit gr. 700 bie 2lrcßtteften be fRaßm &
$eloup in Saufanne unb ben 4. ißrei§ mit gr. 400 bie

2lrd)iteften iïïtonob & Saoerrière unb îaittenS & ®uboiS
in Saufanne.

©chuIßauSbau tUtonthci) (2BalliS). 2ltS Serfaffer
ber burch eine ©hrenmelbung ausgezeichneten @nt=>

mürfe finb bie fperren SBilb & Saefchlin, 2Irrf)iteften in
©alnUgmier unb goß & Klaufer, Slrdhiteïten in Sern
ju nennen. („©cßroeiz- Saujtg.")

Offenes Schttimmbab an ber ^flinsfchulftrahe in
SBitttcrtßur. ®ie ©enoffenfeßaft „©chroimméab SBinter=

thur" hat ftdh fonfiituiert unb ben Sau beS ©chroinum
babeS befdE)loffen. ®ie Sorarbeiten für ben Sau finb

bereits begonnen unb fobalb bie Seteinbarungen mit
Oberrointerthur befinitio geregelt unb unterfeßrieben fein
merben, rnirb mit bem eigentlichen Sau begonnen.

Sd)u!l)anSttttbau SBalb Cgüricß). ®te ©emeinbe be=

fcßloß bie ©rftellung eineS größern SlnbaueS an baS

©dßutßauS.

SBafferüerforgung Srintbad) (©olotßurn). (fîorr.) 2)er
@emeinberatbeabfichtigt,biebeftehenbeSlßafferr)erforgungS=
anlage ju erroeitern burch Zuleitung neuer Duellen. SUlan

trägt fich audh mit ber grage ber Dlotroenbigïeit ber
©rftellung einer gilteranlage.

2>ie öohrungcti für bie üßafferoerforguug Straubem
jell im Sreitfelb haben bei 30 m ïiefe ein auS fdhönem
5tieS unb ©anb beftebenbeS gilterbecten eröffnet, baS

fonttnuierlicß 800 DJlinutenliter feinften DuellraafferS
liefert.

Söieberaufban üon Sotiabuj. Sorletjten Sonntag fanb
eine ©emeinbeoerfammlung ftatt zur 23efprecßung beS

oom fantonalen Saubureau ausgearbeiteten planes für
ben SBieberaufbau beS SDorfeS. @S oerfcßrolnbet eine
unbebeutenbe gaßl fleinerer Sauplät^e, bie mit größe=
ren oereinigt morben finb. ®er Sauplan mürbe am
genommen.

9îanbfteinfcf)uh bei 9îem nnb Umbauten. ®aS 93am
amt ber ©labt St. ©allen macht befannt: Sauherren,
Sauleiter unb tUflorbanten roerben barauf aufmerlfam
gemacht, bah allen 9lem unb Umbauten bie ®ranit=
ranbfteine ber öffentlichen StrottoirS oor Seginn ber
Sauarbeiten in foliber Slrt unb SBeife burch $oljoer=
fchalung auS ftarlen Srettern ober gefanteten IRunbhöU

jern foroohl auf ber Stirnfeite roie auf ber Oberfläche
ooüftänbig gefehlt roerben müffen. ®ie einzelnen Se*
ftanbteile biefer SerfdEjalung finît burch Klammern ober
Querhölzer unb eoentuell burch Sobenpfähte berart in
gufammenhang ju bringen unb zu befeftigen, bah bie
Sdhuhoorrichtung beim Ueberfahren mit SBagen nicht
roeggef^oben roirb ober auSeinanberfällt. SBährenb beS
SaubetriebeS befchäbigte ©infdjalungen, roelche ben 9ïanb=
ftein nicljt mehr genügenb zu fchü^en oermögen, finb zu
ergänzen unb zu erneuern. Sauherr foroie Unternehmer
roerben für attfäfligen Schaben haftbar gemacht.
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Bevorzuget seriöse Inlands-Industrie. Sie ersparen dadurch viel Zeit und Geld bei notwendig werdendem, un-
ausbieiblichem Ersatz der der natürlichen Abnützung unterworfenen Teile.

~ U. AMMANN, Langenthal
Maschinenfabrik S^40K3

Stationäre u. fahrbahre Stein-

brechen u. Brechwalzwerke,
ganz neu, erprobte Konitruktion, zur

Fabrikation von

Sand, Kies, Terrazzo,
Strassensohotter, eto.

Ferner zerlegbare Stein-
brecher für Bergbahn- u.

Berghotel-Bauten, sowie
Walzwerke verbunden mit
Steinbrechern, zur. Ver

mahlung von Hartgestein.
Weitgehendste Erfahrungen

Spezialität i

l'ni versa i wühl t

MüMenban

Steinmfihlen fdTS
zur Bereit, von Gips, Kalk, Steinmehl,
Sand, direkt aas rohem Kalkgestein.

Wasssrridcr, Turbinen, Trass-
Missionen, neueste Oelsparlager
mit Ringschmiernng, Kiessortier-
Maschinen, Gnrten- nnd Ketten-

elevatoren, Transportschnecken.

^spielte Anlagen Von Kalk-
nnd Gipsfabrikcn, Brecb- nnd

ASablaulagcn, 5igc- n. /dBblen-
einricbtnngctt etc• 8561 u
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kung des Dorfbaches mittelst Betongewölbes. Die Ge-
meindeversammlung hat durch einmütigen Beschluß den
bezüglichen gemeinderätlichen Antrag gutgeheißen. Das
Werk soll nach den Plänen des Hrn. Ingenieur Surber
zur Ausführung gelangen. Das Gewölbe erstreckt sich

von der Bahnhofstraße bis auf die Höhe des Dampf-
schiffsteges in einer Länge von zirka 200 m. Von der
Zeller'schen Liegenschaft bis hinauf zur ehemaligen Mühle
ist bloße Sohlenpfläfterung vorgesehen. Der Kostenvor-
anschlug für die ganze Baute lautet auf Fr. 35,280.

Mit der Bacheindeckung wird noch ein weiteres Werk
verbunden, nämlich die Erstellung einer Landanlage in
der Größe von 1200 außerhalb der Pfister-Kuster-
'schen Anlage.

Dieses neue Landgebiet soll als Ablagerungsplatz
für Materialien aller Art, wie Steine, Kies zc. verwendet
werden, damit der schöne Schiffländeplatz künftig für
solche Zwecke nicht mehr in Anspruch genommen werden
muß. Die Kosten für dieses, zweite Werk belaufen sich

laut Voranschlag aus 15,500 Franken.

Schulhausbau Meilen. Die Schulgemeinde Dorf-
Meilen beschloß die Erstellung eines neuen Primarschul-
Hauses im Kostenvoranschlage von Fr. 240,000.

Wettbewerb für Entwürfe für einen Musikpavillon
für die „Promenade de lac" in Genf. Es gingen 17
Entwürfe ein; den 1. Preis mit Fr. 1000 erhielten die

Architekten Revillod à Turrettini in Genf, den 2. Preis
mit Fr. 900 die Architekten Fatio A Thiers in Genf,
den 3. Preis mit Fr. 700 die Architekten de Rahm à
Peloux in Lausanne und den 4. Preis mit Fr. 400 die

Architekten Monod â Laverriàre und Taillens â Dubois
in Lausanne.

Schulhausbau Monthcy (Wallis). Als Verfasser
der durch eine Ehrenmeldung ausgezeichneten Ent-
würfe sind die Herren Wild A Baeschlin, Architekten in
Saint-Jmier und Joß à Klauser, Architekten in Bern
zu nennen. („Schweiz. Bauztg.")

Offenes Schwimmbad an der Pflanzfchulstraße in
Wintcrthur. Die Genossenschaft „Schwimmbad Winter-
thur" hat sich konstituiert und den Bau des Schwimm-
bades beschlossen. Die Vorarbeiten für den Bau sind

bereits begonnen und sobald die Vereinbarungen mit
Oberwinterthur definitiv geregelt und unterschrieben sein
werden, wird mit dem eigentlichen Bau begonnen.

Schulhansanbau Wald (Zürich). Die Gemeinde be-

schloß die Erstellung eines größern Anbaues an das
Schulhaus.

Wasserversorgung Trimbach (Solothurn). (Korr.) Der
Gemeinderat beabsichtigt, die bestehende Wasserversorgungs-
anlage zu erweitern durch Zuleitung neuer Quellen. Man
trägt sich auch mit der Frage der Notwendigkeit der
Erstellung einer Filteranlage.

Die Bohrungen für die Wasserversorgung Sträuben-
zcll im Breitfeld haben bei 30 m Tiefe ein aus schönem
Kies und Sand bestehendes Filterbecken eröffnet, das
kontinuierlich 800 Minutenliter feinsten Quellwassers
liefert.

Wiederaufbau von Bonaduz. Vorletzten Sonntag fand
eine Gemeindeversammlung statt zur Besprechung des

vom kantonalen Baubureau ausgearbeiteten Planes für
den Wiederaufbau des Dorfes. Es verschwindet eine
unbedeutende Zahl kleinerer Bauplätze, die mit größe-
ren vereinigt worden sind. Der Bauplan wurde an-
genommen.

Randstcinschutz bei Neu- und Umbauten. Das Bau-
amt der Stadt St. Gallen macht bekannt: Bauherren,
Bauleiter und Akkordanten werden daraus aufmerksam
gemacht, daß bei allen Neu- und Umbauten die Granit-
randsteine der öffentlichen Trottoirs vor Beginn der
Bauarbeiten in solider Art und Weise durch Holzver-
schalung aus starken Brettern oder gekanteten Rundhöl-
zern sowohl auf der Stirnseite wie auf der Oberfläche
vollständig geschützt werden müssen. Die einzelnen Be-
standteile dieser Verschalung sind durch Klammern oder
Querhölzer und eventuell durch Bodenpfähle derart in
Zusammenhang zu bringen und zu befestigen, daß die
Schutzvorrichtung beim Ueberfahren mit Wagen nicht
weggeschoben wird oder auseinanderfällt. Während des
Baubetriebes beschädigte Einschulungen, welche den Rand-
stein nicht mehr genügend zu schützen vermögen, sind zu
ergänzen und zu erneuern. Bauherr sowie Unternehmer
werden für allfälligen Schaden hastbar gemacht.
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